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Abgrenzung zwischen Aufwandsentschädigung und Vergütung

17. August 2013

 

Immer wieder entsteht Streit, ob eine Zahlung, die der Verein einem Sportler leistet, oder die ein Sportler
auch von dritter Seite erhält, Vergütung ist (dann möglicherweise steuer- und sozialabgabepflichtig) oder
Aufwandsentschädigung. Die Entscheidung ist immer nach allem Umständen des Einzelfalls zu treffen.
Wann liegt eine Aufwandsentschädigung vor? Die Kriterien einer Aufwandsentschädigung sind:

Leistungen für Abgeltungen bestimmter Kosten
Ausgleich für tatsächliche Aufwendungen
pauschale Festsetzung ist zulässig
Aufwendungsersatz kann sich aber auch nach dem Einzelnachweis konkreter Aufwendungen
richten
typischerweise werden Aufwandsentschädigungen zur Abgeltung von Fahrt-, Verpflegungs- und
Bekleidungskosten gezahlt
eine relativ geringe monatliche Summe spricht eher für eine Aufwandsentschädigung (im
vorliegenden Fall: monatliche Zahlung von 250,00 € bei einem Amateurfußballer)

Tipp: Der Verein ist auf der sicheren Seite, wenn er die Aufwandsentschädigungen nach Belegen konkret
ausbezahlt. Jedwede Pauschalisierung birgt Gefahren in sich.
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